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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1995

Norm

ABGB §1326 B1

Rechtssatz

Bei der Beurteilung von Ersatzansprüchen wegen verminderter Heiratsaussichten ist jedenfalls die Entwicklung bis

zum Schluß der Verhandlung erster Instanz - damit eine vor diesem Zeitpunkt, aber nach dem Unfall erfolgte

Ehescheidung - zu berücksichtigen. Auf den Grund der Scheidung kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.

Entscheidungstexte

2 Ob 81/95

Entscheidungstext OGH 09.11.1995 2 Ob 81/95

2 Ob 2076/96z

Entscheidungstext OGH 25.04.1996 2 Ob 2076/96z

nur: Bei der Beurteilung von Ersatzansprüchen wegen verminderter Heiratsaussichten ist jedenfalls die

Entwicklung bis zum Schluß der Verhandlung erster Instanz zu berücksichtigen. (T1) Beisatz: Hier: Eheschließung

während des Verfahrens erster Instanz. (T2)
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